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obn 1,20 bis 1,50 m genügt rooîjl meiftenS jur Auf=
fd)ließung. Qn ißm tonnen bie ßerauSneßmbaren 2Bäfcße=

ftangen aufgefteüt roerben, um bie Anlage eineS beforo
beten ^Sta^eâ bafür ju fparen. Set ©runbftüden non
6 m Sreite unb barunter lege man ben tpauptroeg in
ber SängSricßtung be§ ©runbftücfeS an feine nörblidßfte
©renze. ©ine fefte ©infaffung au§ ©tellriemen ober
SucßSbaunt oermeibet baS herausfallen ber ©rbe. ©ine
Rabatte non 50—120 cm ju beiben ©eilen beS SBegeS,

fei eS für Seerenobft, ©palierobft ober Slumen, ift ju
empfehlen. §inter biefen Rabatten liegen nun bie 120 cm
breiten Seete, burcß 25—30 cm breite, getretene SBege

getrennt. 3m ©cßatten ber 9lacf)bargren$e tann bann
nochmals eine SängSrabatte bie Himbeeren, Srombeeren,
Stßabarber ec. aufnehmen.

Sei größerer Sreite beS ©runbftücfeS ift eine fpm=
metrifcße Aufteilung ber gläcße buret) Anlage beS .£>aupt--

roegeS in ber SRitte oft oorteilßaft. SRan jeße aber bann
barauf, baß er in Sejießttng juin fpaufe gebracht werben
tarnt unb entroeber auf eine fyenfteracf)fe ober auf eine
Xüte füßrt, ba er fonft leießt ben Anbtief beS fpattfes
nom ©arten auS ftören tann. Auel) ßier voirb bie An--

läge oon begleitenben £ängSrabatten erroünfcßt fein, eoentl.
mit Überroötbung beS SBegeS mit Obftlauben, 9fofen=
bögen ober Segieitung beS SßegeS mit fleinen 3rud)t-
ober 3'erbäumen. Säume erfter ©röße, aucl) Kernobft=
unb Kirfcßbäume (mit AuSnaßme ber ©auerfirfeße) follten
grunbfäßließ nietjt gepflanzt roerben, ba mit ber 3eit ba=

runter intenfioe Kultur unmöglich roirb. Allfällig nor-
ßanbene alte Säume finb natürlich ju feßonen unb bilben
für bie ©iebelung feßon in ben erften Qafjren eine roert=
nolle 3ierbe. ®er piaß für fpocßfiämme non Dbft= unb
3ierbäumen follte für bie ganze Kolonie zum SorauS unb
eint)eitli<f) beftimmt roerben, bamit ber freie ©artenraum
ber einzelnen SReißenßauSgruppen meßt jerriffen roirb.
2)enn bie fronen biefer Säume finb ein weiteres SJfittel
ber Staumbitbung unb unterftüßen bie Abfielt ber ©e=

ftattung foleßer Aauntroirfitngen buret) bie Arcßitetten.
3n biefen fleinen ©artenfläeßen fpielen eben fpäter aueß
foletje fetjeinbar nebenfäc£)licf)en ©temente mit unb eS wäre
unflug, fie bei ber Organifation beS ©anjen p oernaeß*
täffigen. <

©S ift noeß türj auf bie Sorgartenfrage einzutreten,
fofern man nießt oorzießt, bie SReißenßäufer bireft an bie
©treibe zu ftellen unb bamit nußbringenbeS ©artenlanb
ZU geroinnen. ®ie Sorgärten roerben fiel) ebenfalls, ein=

ßeitlid) geftaltet, am beften einorbnen. ®aS gefeßießt ba=

burcß, baß wir fie als zufammenßängenbeS ©anzeS oßne
f)ot>e Trennung gegen bie SBoßnftraße anlegen, etioa mit
iRafett ober ©pßeu bepflanzen unb nur mit einem feften
Abfdjluß gegen außen abgrenzen (niebere £>ecfe, ©tell=
riemen). ®urcßgangS= unb SerfeßrSftraßen oerlangen
natürlich eine ßößere Abgrenzung. Sei ber Sepflanzung
ber ©trafen mit ßier= unb ©cßattenbäumen (Obftbäume
nur in länblicßen ©egenben) ift auf bie fpätere ©ntroief=
lung z« adßen unb ber Abftanb oon ben fpäufern oor=
fießtig abzuwägen, ©egen |>auptDerteßrSftraßen empfiehlt
fid) eine ftarfe ©dfutjpflanzung gegen ben ©taub.

®er ©iebelung als ©anzeS follte, wenn immer mög>
lief), genügenb £anb in ber Umgebung zuzuroeifen fein,
bamit oermebrteS SanbbebürfniS ber Serooßner buref)
Abgabe oon padßgärten außer ben ^jauSgärten befriebigt
roerben tann. SDiefeS Sanb tann burcß motor ifcf)e Searbei=
tung für bie eptenfioen Kulturen, wie Kartoffeln, SJtaiS,
©etreibe :c. billiger für ben Anbau f)ergericf)tet roerben.

2BaS ben ©rtrag ber ©ärten anbelangt, fo f)at 2ebe=

red)t föligge in feinem Sudje „Obermann ©elbftoerforger"
(@ugen ®ietric^S, Qeua) eine QTÎart pro m® im SDtinimum
berauSgerecfjnet. ®er Setrag ift roo^l etroaS optimiftifc^
unb unter beften Sebhtgungen angenommen, aber roenn

roir nur etroa bie Hälfte baoott anrechnen unter Serücf-
fictjtigung oon gebljabren unb bis bie Anlage ben Sotl=

ertrag abroirft, fo bürfte boef) eine 9tenbite fjerauSfdjauen,
roenn roir fie aucl) nicfjt eine glänzenbe nennen wollen.

Sei biefer engen Serbinbung oon ,£>auS unb ©arten
in ber neuen ©iebelung muff baS einzelne £>auS mit
©arten fid) bem ©efamten unterorbnen. ©S roirb z"f
3elle eines DrganiSmuS, ber, foil er feinen 3^
füllen unb zu9^>f) ^öfjere unb fc^önere @inf)eit
roirten, bis in feine einzelnen Steile auS abgewogenen
îppen beftefjen muß, bie fid) oßne Anftoß in baS ©anze
fügen. ©S ift bie fdjöne Aufgabe oon Ardjiteft unb
©artenard)iteft, gemeinfam baS neue Sßefen zu fc^affen. A.

Über die Uergebuttd öffentlicher Arbeiten und

Bestellungen itn Hanton St. Ballen.
(fturrefponbenj.)

®er DîegierungSrat erließ unterm 31. Dftober foU
genbeS KreiSfcfjreiben :

®er in roaeßfenbem Umfange unfer SßirtfdjaftSleben
bebroßenbe SRangel an inbüftnetler unb geroerblicßer
Sefcßäftigung erroeift fiöß betanntlicß in erßeblicßem
©rabe als ffolgeerfdjeinung einer bei unfern Stacßbar*
ftaaten in intenfiofter Söeife aufgenommenen ©jport--
probuttion, roie fie burcß bie bergeitigen ungefunben
Salutaoerßältniffe begünftigt roirb. ®er ßoße Saluta-
ftanb ber ©djroeiz bebingt, baß biefer auStänbifcße
SBarenabfaß in befonberem SRaße naeß ber ©ißroeiz
tenbiert ; ein weiteres Anfcßroetlen biefer auSlänbifcßen
Konturrenz ift unter ben beseitigen Serßältniffen ent=

feßieben zu befüreßten. ®ie Serßältniffe geftalten fieß

in oielen gabrifaten, bei benen biSßer bie feßroeizerifeße
Srobuttion in ber eigenen SanbeSoerforgung einen erften
Anteil ßatte, berart, baß für einßeimifcße ißrobuzenten
bie Koften beS SRoßmaterialS allein bem Srei§ beS

fertigen auSlänbifcßen KonturrenzfabrifateS gleiißfteßen.
®ie ©efaßren, roeldje auS foleßer ©ntroictlung für unfere
Qnbuftrie unb unfer ©eroerbe erroaeßfen, erregen nidßt
geringe ©orgen.

@S ift Qßnen betannt, baß fteß anfangs biefeS QaßreS
auf eibgenöffifeßem Soben eine auS berufenen Solf^
roirtfdjaftern zufammengefeßte ©rpertenfommiffion mit
bem ©tubium biefeS fdßroierigen ißroblemS unb geeig'
neter Abioeßrmaßnaßmen befaßte. ®er Umftanb aber,

baß biefe Kommiffion bei Sefürroortung facßbezüglicßer
Abroeßrniaßnaßmen iRüdficßt zu neßmen ßatte auf ben

oon allen ©eiten geforberten Preisabbau, roie aueß

weitere SRomente roirtfdjaftSpoliüfcßer Statur (Süctroir-
tung auf unfere ©jportinbuftrie ufro.) feßen berartige"
©ißutzoorteßrungen unenblicße ©cßroierigteiten entgegen»
unb bie näßere Prüfung beftärft bie Sefürcßtung, baß

feine ber zußanben biefer Kommiffion gemalten oorge*
feßlagenen SRittel einen befriebigenben ©rfolg oerfpreeßen-

3n einem fünfte jeboeß ift biefe Kommiffion 5"

einem pofitioen Sorfißlag an ben SunbeSrat gelangt-
@S betrifft bieS bie Sergebung oon Arbeiten unb
Seftellungen burcß AmtSftellen beS Sünbe^
berKantone unb ber © emeinben. ©olcßeAuf.'
träge foüten naeß SReinung ber Kommiffion unbebingt»

b. ß. aueß bann, roenn feitenS beS AuStanb«®
g ünft ig ere Offerten oorlieg en, in ber ©eßtue'?
oergeben roerben. Son öffentlidßen Seßörben baU

um fo eßer erwartet roerben, baß fie ber großen
tage ber einßeimifcßen probuftionSzroeige Stedßnung trag^"
unb entfptecßenb ßanbeln, als bie ^olgeerfcßeinungen u'u

fälliger SetriebSeinftellungen unb weiterer ArbeitSloß9'
teit boeß aueß roieber in erfter Sinie oermeßrten 3t"'
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von 1,20 bis 1,50 m genügt wohl meistens zur Auf-
schließung. In ihm können die herausnehmbaren Wäsche-
stangen aufgestellt werden, um die Anlage eines beson-
deren Platzes dafür zu sparen. Bei Grundstücken von
6 m Breite und darunter lege man den Hauptweg in
der Längsrichtung des Grundstückes an seine nördlichste
Grenze. Eine feste Einfassung aus Stellriemen oder
Buchsbaum vermeidet das Herausfallen der Erde. Eine
Rabatte von 50—120 em zu beiden Seiten des Weges,
sei es für Beerenobst, Spalierobst oder Blumen, ist zu
empfehlen. Hinter diesen Rabatten liegen nun die 120 em
breiten Beete, durch 25—30 em breite, getretene Wege
getrennt. Im Schatten der Nachbargrenze kann dann
nochmals eine Längsrabatte die Himbeeren, Brombeeren,
Rhabarber :c. aufnehmen.

Bei größerer Breite des Grundstückes ist eine sym-
metrische Austeilung der Fläche durch Anlage des Haupt-
weges in der Mitte oft vorteilhaft. Man sehe aber dann
darauf, daß er in Beziehung zum Hause gebracht werden
kann und entweder auf eine Fensterachse oder auf eine
Türe führt, da er sonst leicht den Anblick des Hauses
vom Garten aus stören kann. Auch hier wird die An-
läge von begleitenden Längsrabatten erwünscht sein, eventl.
mit Überwölbung des Weges mit Obstlauben, Rosen-
bögen oder Begleitung des Weges mit kleinen Frucht-
oder Zierbäumen. Bäume erster Größe, auch Kernobst-
und Kirschbäume (mit Ausnahme der Sauerkirsche) sollten
grundsätzlich nicht gepflanzt werden, da mit der Zeit da-
runter intensive Kultur unmöglich wird. Allfällig vor-
handene alte Bäume sind natürlich zu schonen und bilden
für die Siedelung schon in den ersten Jahren eine wert-
volle Zierde. Der Platz für Hochstämme von Obst- und
Zierbäumen sollte für die ganze Kolonie zum Voraus und
einheitlich bestimmt werden, damit der freie Gartenraum
der einzelnen Reihenhausgruppen nicht zerrissen wird.
Denn die Kronen dieser Bäume sind ein weiteres Mittel
der Raumbildung und unterstützen die Absicht der Ge-
staltung solcher Raumwirkungen durch die Architekten.
In diesen kleinen Gartenslächen spielen eben später auch
solche scheinbar nebensächlichen Elemente mit und es wäre
unklug, sie bei der Organisation des Ganzen zu vernach-
lässigen. - -

Es ist noch kurz aus die Vorgartenfrage einzutreten,
sofern man nicht vorzieht, die Reihenhäuser direkt an die

Straße zu stellen und damit nutzbringendes Gartenland
zu gewinnen. Die Vorgärten werden sich ebenfalls, ein-
heitlich gestaltet, am besten einordnen. Das geschieht da-
durch, daß wir sie als zusammenhängendes Ganzes ohne
hohe Trennung gegen die Wohnstraße anlegen, etwa mit
Rasen oder Epheu bepflanzen und nur mit einem festen
Abschluß gegen außen abgrenzen (niedere Hecke, Stell-
riemen). Durchgangs- und Verkehrsstraßen verlangen
natürlich eine höhere Abgrenzung. Bei der Bepslanzung
der Straßen mit Zier- und Schattenbäumen (Obstbäume
nur in ländlichen Gegenden) ist auf die spätere Entwick-
lung zu achten und der Abstand von den Häusern vor-
sichtig abzuwägen. Gegen Hauptverkehrsstraßen empfiehlt
sich eine starke Schutzpflanzung gegen den Staub.

Der Siedelung als Ganzes sollte, wenn immer mög-
lich, genügend Land in der Umgebung zuzuweisen sein,
damit vermehrtes Landbedürfnis der Bewohner durch
Abgabe von Pachtgärten außer den Hausgärten befriedigt
werden kann. Dieses Land kann durch motorische Bearbei-
tung für die extensiven Kulturen, wie Kartoffeln, Mais,
Getreide :c. billiger für den Anbau hergerichtet werden.

Was den Ertrag der Gärten anbelangt, so hat Lebe-
recht Migge in seinem Buche „Jedermann Selbstversorger"
(Eugen Dietrichs, Jena) eine Mark pro w- im Minimum
herausgerechnet. Der Betrag ist wohl etwas optimistisch
und unter besten Bedingungen angenommen, aber wenn

wir nur etwa die Hälfte davon anrechnen unter Berück'
sichtigung von Fehljahren und bis die Anlage den Voll-
ertrag abwirft, so dürfte doch eine Rendite herausschauen,
wenn wir sie auch nicht eine glänzende nennen wollen.

Bei dieser engen Verbindung von Haus und Garten
in der neuen Siedelung muß das einzelne Haus mit
Garten sich dem Gesamten unterordnen. Es wird zur
Zelle eines Organismus, der, soll er seinen Zweck er-
füllen und zugleich als höhere und schönere Einheit
wirken, bis in seine einzelnen Teile aus abgewogenen
Typen bestehen muß, die sich ohne Anstoß in das Ganze
fügen. Es ist die schöne Aufgabe von Architekt und
Gartenarchitekt, gemeinsam das neue Wesen zu schaffen.

Über à Vergebung öffentlicher Arbeiten uni!

öesteiiungen im Danton St. «allen.
(Korrespondenz.)

Der Regierungsrat erließ unterm 31. Oktober fol-
gendes Kreisschreiben:

Der in wachsendem Umfange unser Wirtschaftsleben
bedrohende Mangel an industrieller und gewerblicher
Beschäftigung erweist sich bekanntlich in erheblichem
Grade als Folgeerscheinung einer bei unsern Nachbar-
staaten in intensivster Weise aufgenommenen Export-
Produktion, wie sie durch die derzeitigen ungesunden
Valutaverhältnisse begünstigt wird. Der hohe Valuta-
stand der Schweiz bedingt, daß dieser ausländische
Warenabsatz in besonderem Maße nach der Schweiz
tendiert; ein weiteres Anschwellen dieser ausländischen
Konkurrenz ist unter den derzeitigen Verhältnissen ent-
schieden zu befürchten. Die Verhältnisse gestalten sich

in vielen Fabrikaten, bei denen bisher die schweizerische
Produktion in der eigenen Landesversorgung einen ersten
Anteil hatte, derart, daß für einheimische Produzenten
die Kosten des Rohmaterials allein dem Preis des

fertigen ausländischen Konkurrenzfabrikates gleichstehen.
Die Gefahren, welche aus solcher Entwicklung für unsere
Industrie und unser Gewerbe erwachsen, erregen nicht
geringe Sorgen.

Es ist Ihnen bekannt, daß sich anfangs dieses Jahres
auf eidgenössischem Boden eine aus berufenen Volks-
Wirtschaftern zusammengesetzte Expertenkommission mit
dem Studium dieses schwierigen Problems und geeig-
neter Abwehrmaßnahmen befaßte. Der Umstand aber,

daß diese Kommission bei Befürwortung sachbezüglicher
Abwehrmaßnahmen Rücksicht zu nehmen hatte auf den

von allen Seiten geforderten Preisabbau, wie auch

weitere Momente wirtschaftspolitffcher Natur (Rückwir-
kung aus unsere Exportindustrie usw.) setzen derartigen
Schutzvorkehrungen unendliche Schwierigkeiten entgegen,
und die nähere Prüfung bestärkt die Befürchtung, daß

keine der zuhanden dieser Kommission gemachten vorge-
schlagenen Mittel einen befriedigenden Erfolg versprechen-

In einem Punkte jedoch ist diese Kommission Z"

einem positiven Vorschlag an den Bundesrat gelangt-
Es betrifft dies die Vergebung von Arbeiten und
Bestellungen durch Amtsstellen des Bundes,
derKantone und der G emeinden. SolcheAus/
träge sollten nach Meinung der Kommission unbedingt,
d. h. auch dann, wenn seitens des Auslandes
günstigere Offerten vorliegen, in der Schwe^
vergeben werden. Von öffentlichen Behörden daü

um so eher erwartet werden, daß sie der großen
läge der einheimischen Produktionszweige Rechnung trag^
und entsprechend handeln, als die Folgeerscheinungen
fälliger Betriebseinstellungen und weiterer Arbeitslosig'
keit doch auch wieder in erster Linie vermehrten ^
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[prüfen an bie öffentlichen 9Jiittel (StrbeitSlofenunter*
ftütjung) rufen.

3n Bachad)tung einer feitenë beS BunbeSrateS an
bie eibgenöffifcfyen Utmtsftellen ergangenen SBeifung unb
in Befolgung einer embringlidjen ©inlabung beS Sd)roei=
Zerifdjen BoIfSroirtfdjaftSbepartementeS an [amtliche Kan=

tonSregierungen, roeifen roir bie ïantonalen Slmtftellen
an, bei ber Bergebung non Slrbeiten mie aucf)
beiSBarenbezügen baS fd)roeijeriftf)e^robuît
Zu benorjugen unb nic£)t burch Berüdfid)tigung non
im greife oorteilhafteren auSlänbifdjen Angeboten zur
Berfümmerung be§ einheimifchen 3nbuftrie= unb @e=

roerbebetriebeS beizutragen. Qm weiteren richten roir an
bie ©emeinbebehörben unb anbere öffentlichen
Korporationen baS bringenbe ©efuch, eben
falls nacl) biefem ©runbfaße oorgehen ju
roollen. 2Bir betonen babei, baß, bei aller Beachtung
finanzieller ©rroägungen, eine anbere Stellungnahme nicht

nur atigemein oolfSroirtfchaftlid) unnötig ift, fonbern
aucf) beShalb nicht im öfonomifchen Qntereffe oon Staat
unb ©emeinbe liegt, roeil auS einer Beeinträchtigung
ber einheimifchen ^nbuftrie unb beS einßeimifchen ©e=

roerbes, roie angebeutet, ber £ffentlid)feit in anberer

Stiftung loftfpielige gürforge=2Ra^nahmen erroachfen
werben.

©ine folche Beoorzugung beS einheimifchen gegenüber
einem auslänbifcl)en Angebote tann fid) natürlich nur
rechtfertigen, roenn ber einheimifdje [ßrobuzent auf alle

übermäßigen ©eroinne r>er§i(f)tet unb in ber Stege! fid)
mit ben Selbftfoften unb einer befdjeibenen Kapital
Slmortifation begnügt, hingegen füllen billigere ausläro
bifdhe Offerten nicht bazu benützt roerben, bie einheimifchen
Konturrenten zu zmingen, mit effeftioem Berlufte zu
arbeiten.

SBir bitten Sie erneut unb bringtid), biefen Stanb=

punft auch P 3hrigen P machen unb Betriebe, in
benen bie ©emeinbe oorroiegenb beteiligt ift, einzutaben,
bieS zu tun. Bur bann, roenn bie öffentlichen Behörben
ein folcfjeS Borgehen fid) zum ©runbfaß unb zur Begel

machen, barf erwartet roerben, baß auch prioate ÜBarero
bezüger unb Sluftraggeber ba§ Beifpiel nachahmen unb

uorzugêroeife ben einheimifchen fßrobuftionSjroeigen 2Xr=

f>eit oerfchaffen.
Bei biefer ©elegenheit erinnern roir auch auSbrücH

tief) an unfer KreiSfdjreiben betreffenb Befchaffung non
Arbeit nom 7. Januar 1919, in roetdjem roir Sie eiro
Qelaben hüben, burd) SluSführung fogenannter Bot
ftanbSarbeiten an ber Betämpfung ber StrbeitSlofig*
teit unb Berbienfilofigfeit tatfräftig mitzuhelfen.

üerbandswem
Berbanb jur Sortierung beS gemeinmifcigen 28oh=

nungSbnueS. (Korr.) ©iner feiner fßrogrammpunfte beS

im Kopfe genannten Berbanbes ift bie Befdjaffung oon
®ppenplänen für KleinhauSbauten für bie ihm ange=
fd)lofjenen Baugenoffenfchaften, Korporationen îc. ®er
Berbanb ift nun bereits in ber Sage, feinen SRitgliebern
folche Btäne abzugeben. ®ie Sammlung befteht auS
folgenben Seppen :

2ppus A Heines ©infantilienreihenhaus.

„ B größeres ©infamilienreißenhauS.

„ ß' „ ©infamilienecfhauS.

„ C @infamitien=®oppelhau§.

„ 1) ®reifamilienreihenhau§ mit 2--3tmmer^©tagen--
SBohnung.

„ E ®reifamilienreihenhau§ mit 3=3immer=®tagen=
SBolptung.

®ie Btüne finb im DBaßftab 1 : 50 ausgeführt unb
baher als SB er fpläne oerroenbbar, fie geben ben ©runb=
riß, Slufriß unb bie perfpettioifdhe 2lnfid)t ber oerfd)ie=
benen £>au§tpen roieber.

Für fürzere 3«t ftellt ber Berbanb feinen Blitgliebern
auch bie P ben Plänen gehörigen ®eoiS unb Baube*
fdjreibungen zur Berfügung.

®ie 2ppenpläne finb baS ©rgebniS eingehenber Be>

ratungen tüchtiger Fachmänner unb ein roertooUeS Stubiero
material, fobaß fie ohne 3meifet oon ben SRitgliebern
gern benüizt roerben.

SBer aufmerlfam bie ©rgebniffe ber nieten in letzter
3^it ftattgefunbenen SBettberoerbe für bie ©rftellung oon
KleinhauSbauten oerfolgt, ber ift erftaunt über bie Ber=
fdjiebenheit in ben Berechnungen. Bis zu 40 Fünfen
bifferiert ber m® umbauter Baum. Bei 55 Fr-, teilroeife
nod) niebriger, beginnt ber KubilmeterpreiS, bei 95 Fr.
hört er auf. 3ft BebürfniS, baS KleinhauS, baS roir
heute nötig hüben, fo auszubauen, baß ber m® auf 95
ober noch mehr Fruuf'en zu flehen fommt SJlit Blichten
®er Stein ber Reifen ift eben noch nicht gefunben. ®ie
meiften 3lrd)ite!ten projezieren nad) alter Bäter Sitte
unb fommen bann eben zu Baupreifen, beren Berzinfung
troß BunbeS=, KantonS= unb ©emeinbehilfe nicht möglich
ift, b. h- bie [Biete wirb zu hoch- 2>urchroegS müffen
bie Berechnungen unb ^rojeftierungen nod) oiel forgfäZ
tiger fein. Biel uttnüßeS 3eug muß nod) oerfdjroinben,
ber Baum muß beffer ausgenützt werben.

©anz felbftoerftänblid) tann ber Slrdjitett auf bie in
ben legten fahren in Sdjroung getommenen monftruöfen
Btöbel, Spiegetfdhränfe, Betten 2C. feine Büctficht nehmen,
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sprächen an die öffentlichen Mittel (Arbeitslosenunter-
stützung) rufen.

In Nachachtung einer seitens des Bundesrates an
die eidgenössischen Amtsstellen ergangenen Weisung und
in Befolgung einer eindringlichen Einladung des Schwei-
zerischen Volkswirtschaftsdepartementes an sämtliche Kan-
tonsregierungen, weisen wir die kantonalen Amtstellen
an, bei der Vergebung von Arbeiten wie auch
bei Warenbezügen das schweizerische Produkt
zu bevorzugen und nicht durch Berücksichtigung von
im Preise vorteilhafteren ausländischen Angeboten zur
Verkümmerung des einheimischen Industrie- und Ge-
Werbebetriebes beizutragen. Im weiteren richten wir an
die Gemeindebehörden und andere öffentlichen
Korporationen das dringende Gesuch, eben-
falls nach diesem Grundsatze vorgehen zu
wollen. Wir betonen dabei, daß, bei aller Beachtung
finanzieller Erwägungen, eine andere Stellungnahme nicht

nur allgemein volkswirtschaftlich unrichtig ist, sondern
auch deshalb nicht im ökonomischen Interesse von Staat
und Gemeinde liegt, weil aus einer Beeinträchtigung
der einheimischen Industrie und des einheimischen Ge-

werbes, wie angedeutet, der Öffentlichkeit in anderer

Richtung kostspielige Fürsorge-Maßnahmen erwachsen
werden.

Eine solche Bevorzugung des einheimischen gegenüber
einem ausländischen Angebote kann sich natürlich nur
rechtfertigen, wenn der einheimische Produzent auf alle

übermäßigen Gewinne verzichtet und in der Regel sich

mit den Selbstkosten und einer bescheidenen Kapital-
Amortisation begnügt. Hingegen sollen billigere auslän-
dische Offerten nicht dazu benützt werden, die einheimischen
Konkurrenten zu zwingen, mit effektivem Verluste zu
arbeiten.

Wir bitten Sie erneut und dringlich, diesen Stand-
Punkt auch zu dem Ihrigen zu machen und Betriebe, in
denen die Gemeinde vorwiegend beteiligt ist, einzuladen,
dies zu tun. Nur dann, wenn die öffentlichen Behörden
ein solches Vorgehen sich zum Grundsatz und zur Regel

Machen, darf erwartet werden, daß auch private Waren-
bezüger und Auftraggeber das Beispiel nachahmen und

vorzugsweise den einheimischen Produktionszweigen Ar-
beit verschaffen.

Bei dieser Gelegenheit erinnern wir auch ausdrück-
iich an unser Kreisschreiben betreffend Beschaffung von
Arbeit vom 7. Januar 1919, in welchem wir Sie ein-
geladen haben, durch Ausführung sogenannter Not-
standsarbeiten an der Bekämpfung der Arbeitslosig-
keit und Verdienstlosigkeit tatkräftig mitzuhelfen.

llervsn<l!m;ei>.
Verband zur Förderung des gemeinnützigen Woh-

nungsbaues. (Korr.) Einer seiner Programmpunkte des
im Kopfe genannten Verbandes ist die Beschaffung von
Typenplänen für Kleinhausbauten für die ihm ange-
schlofsenen Baugenossenschaften, Korporationen zc. Der
Verband ist nun bereits in der Lage, seinen Mitgliedern
solche Pläne abzugeben. Die Sammlung besteht aus
folgenden Typen:
Typus á kleines Einfamilienreihenhaus.

„ >1 größeres Einfamilienreihenhaus.

„ ö' „ Einfamilieneckhaus.

„ 1! Einfamilien-Doppelhaus.

„ 1) Dreifamilienreihenhaus mit 2-Zimmer-Etagen-
Wohnung.

„ Dreifamilienreihenhaus mit 3-Zimmer-Etagen-
Wohnung.

Die Pläne sind im Maßstab 1 : 50 ausgeführt und
daher als Werkpläne verwendbar, sie geben den Grund-
riß, Aufriß und die perspektivische Ansicht der verschie-
denen Haustyen wieder.

Für kürzere Zeit stellt der Verband seinen Mitgliedern
auch die zu den Plänen gehörigen Devis und Baube-
schreibungen zur Verfügung.

Die Typenpläne sind das Ergebnis eingehender Be-
ratungen tüchtiger Fachmänner und ein wertvolles Studien-
material, sodaß sie ohne Zweifel von den Mitgliedern
gern benützt werden.

Wer aufmerksam die Ergebnisse der vielen in letzter
Zeit stattgefundenen Wettbewerbe für die Erstellung von
Kleinhausbauten verfolgt, der ist erstaunt über die Ver-
schiedenheit in den Berechnungen. Bis zu 40 Franken
differiert der umbauter Raum. Bei 55 Fr., teilweise
noch niedriger, beginnt der Kubikmeterpreis, bei 95 Fr.
hört er auf. Ist es Bedürfnis, das Kleinhaus, das wir
heute nötig haben, so auszubauen, daß der nO auf 95
oder noch mehr Franken zu stehen kommt? Mit Nichten!
Der Stein der Weisen ist eben noch nicht gefunden. Die
meisten Architekten projektieren nach alter Väter Sitte
und kommen dann eben zu Baupreisen, deren Verzinsung
trotz Bundes-, Kantons- und Gemeindehilfe nicht möglich
ist, d. h. die Miete wird zu hoch. Durchwegs müssen
die Berechnungen und Projektierungen noch viel sorgfäl-
tiger sein. Viel unnützes Zeug muß noch verschwinden,
der Raum muß besser ausgenützt werden.

Ganz selbstverständlich kann der Architekt auf die in
den letzten Jahren in Schwung gekommenen monstruösen
Möbel, Spiegelschränke, Betten w. keine Rücksicht nehmen,
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